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Grundsotz

Erteilung der Bewílligung

Vorousselzungen f ür die
Erteilung der Bewilligung

Bewilligung

V orrecht orfsonsössiger
Gesuchsfe//er

l. Allgemeines

Art. 1

Diese Verordnung regelt nur die Benützung der
Schulonloge Niederösch ousserholb der Schulzeit.

ll. Bewilligung

Art.2
Die Bewilligung zur Benützung der Schulonloge
Niederösch ousserholb der Schulzeit wird vom
Schulhouswort/in in Zusommenorbeit mit der
Bou kom mission erteilt.
Keiner Bewilligung bedorf die Benützung des Rosen-
und Hortplotzes durch ortsonsössige Kinder bis zum ló.
Altersjohr und deren eziehungsberechtigten Personen.

Art.3
Bewilligungen werden ouf Gesuch hin erteilt. Die
Bewilligung wird nur erteilt, wenn der Unterricht
der Schule durch die Benützer in keiner Weise
beeintröchtigt wird. Ausnohmen können unter
Festsetzung besonderer Bedingungen von der
Boukommission bewilligt werden.

Art.4
Bewilligungsgesuche zur Benülzung der Anloge sind
dem Schulhouswort einzureichen und müssen
entholten:

- Nome und Adresse des Gesuchstellers
- Zweck der Benützung
- Douer und Zeit der Benützung

Bei Vereinen:
- Nome und Adresse des verontwortlichen

Übungsleiters und die ungeföhre Zohl der
Teilnehmer

Die Gesuchsteller onerkennen die Verbindlichkeit
dieser Benützu ngsverordnu ng.

Gesuche ortsonsössiger Vereine und Personen hoben
den Vorrong.
Regelmössige Benützer hoben gegenüber onderen
Bewerbern ebenfolls Vorrecht.
Als ortsonsössig gelten diejenigen Vereine, die in
ihrem Nomen die Ortsbezeichnung Ersigen
führen.

Art.5
L. Die Bewilligung konn für einzelne Veronstoltungen

oder für eine bestimmfe Douer erteilt werden.
2. Douerbewilligungen werden in der Regel für ein

gonzes Kolenderjohr erteilt. Ohne Kündigung bis

Dquer der Bewilligung
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Aufhebung der
Bewilligung

A. AllgemeÍnes
Mehrzweckroum

Meldung und Verf ügung

Gebühr

31. Moi löuft die Bewilligung für ein weiteres
Kolenderjohr.

Die Bewilligung erlischt:
l. Durch Rückzug

Die Kommission konn jedezeit eine erteilte
Bewilligung zurückzîehen, wenn sich der Zweck der
Benützung geöndert hot oder wenn gegen die
Bestim mun gen dieser Verordnu n g verstossen wird.

?. Durch Vezicht
Ein Vezicht ouf die Benützung ist dem Schulhous-
wort zum Vorous mitzuteilen. Erfolgt 30 Toge vor
dem reservierten Termin keine Abmeldung, werden
die gesomten Gebühren verrechnet. Über
Ausnohmen entscheidei die Boukommission.

3. Durch Auflösung
Die Auflösung des Vereins ist der Kommission
rechizeitig und schriftlich mitzuteilen.

lll. Housordnungbetreffend

Art. ó
Bei Abendbenützungen wöhrend der Woche wird die
Türe zum Mehrzweckroum l0 Minuten vor
Übungsbeginn durch den Schulhouswort oder dessen
Stellvertreter geöffnet. Bei Jugendorgonisotionen wird
die Türe erst geöffnet, wenn deren verontwortlicher
Leiter onwesend ist.

Art,7
Alle Benutzer hoben die verontwortliche Person dem
Schulhouswort schriftlich zu melden. Die Benützer der
Mehrzweckonloge hoben ollen Anordnungen des
Houswortes oder denjenigen seines Vertreters Folge zu
leisten. Gegen willkürliche Verfügungen können die
Benützer schriftlich Beschwerde on die Boukommlssion
einreichen. Noch Anhörung des Schulhouswortes
entscheidet die Kommission endgültig. Der Entscheid
wìrd dem Beschwerdeführer und dem Schulhouswort
eröffnet.

Für die Benützung sömtlicher Röume und Anlogen
durch Dritte ist eine Gebühr zu entrichten. Dieser
Benützungsgebührentorif wird im Anhong I dieser
Verordnung festgesetzt. Änderungen beschliesst der
Gemeínderot.
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Sch/üsse/

Zusötzliche
Sch/üsse/obgobe

Pflichten

Sorgfo/fspflichf

Art.8
Alle Benutzer, die die Mehrzweckonloge der
Schulonlqge Niederösch om Abend ols letzte und
öfters om Wochenende benützen, erholten einen
Schlüsselzum Eingong.

Art.8o
Bei Douerbewilligungen konn der Mieter zusötzlich
einen Schlüssel beziehen, durch die Abgobe einer
Depotgebühr von Fr. 50.00 on den/die
Schulhouswort/in. Schlüsselverluste sind dem/der
Schulhouswort/in umgehend zu melden. Die
Ersotzkosten von Fr. 250.00 werden den
Verontwortlichen in Rechnung gestellt.

lV. Benülzung

Art. ?
Die Verontwortung für die ordnungsgemösse
Orgonisotion und Durchführung der Anlösse trögt der
Bewilligungsinhober. Er hot dofür zu sorgen, doss der
Schulbetrieb in keiner Weise beeintröchtigt wird. Die
Benützer hoben sich on die Housordnung zu holten
sowie den Anordnungen des Schulhouswortes Folge zu
leisten.

Geböude, Geröte, lnstollotionen und Spielplotz sind mit
oller Sorgfolt zu behondeln.

Die Benutzer sind ebenfolls dofür verontwortlich, doss
die Eingongstüre donn obgeschlossen wird, wenn qn
Wochentogobenden die Röumlichkeiten durch keinen
weiteren Benutzer mehr benützt werden.
Die Gorderoben und Gönge sind in einem geordneten
Zustond zu hinterlossen. ln den Gorderoben und
Göngen sind keine Schmutzreste von Aussenonlogen
vorhonden.

Für die Benützung des Mehraveckroums und der
dozugehörigen Küche gelten grundsötzlich folgende
Bestimmungen:
o) Die Benützung der Röumlichkeiten hot mit oller

gebotenen Sorgfolt zu geschehen und hot sich ouf
die bewilligten Zeiten zu beschrönken.

b) Die Benutzer der Röumlichkeiten sind verpflichtet,
den STrom- und Wosserverbrouch ouf ein Minimum
zu beschrönken.

c) Dos Bereitstellen der Tische, Stühle und des weiteren
Mobiliors ist Soche der Benutzer unier Aufsicht des
Schulhouswortes oder dessen Sfellvertreter. Bei
privoten Anlössen dorf eine moximole Personenzohl
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8. Benülzungszeilen

von 100 nicht überschritten werden

d) Dos Anbringen von Nögeln, Schrouben usw. on
Decken, Böden und Wönden ist nicht gestoltet. Dos
Anbringen von Dekorotionen ist nur über die
vorgesehenen Einrichtungen gestottet und muss
unter Aufsicht des/der Schulhouswortes/in oder
dessen/derer Stellvertreter/in vorgenom men
werden.

e) Dos Rouchen ist in qllen Röumlichkeiten der
Schulonloge verboten.

f) Der/die Schulhouswort/in übergibt und übernimmt
die Küche gemöss lnventor mit ollen Zubehörteilen
Die verontwortliche Person der Benutzer hot die
Küche und die lnventorgegenstönde in todellos
souberem, unveröndertem Zustond wieder zu
übergeben.

g) Vor dem Verlossen sind olle benüizten Röume
trocken zu reinigen (besenrein) und die Lichter zu

löschen.

Die Benützung des Rosen- und Hortplotzes ousserholb
des Schulbetriebs ist höchstens bis um 21.30 Uhr
gestottet.

Art. 10
Die Benülzung des Rosen- und Horiplolzes ousserholb
des Schulbetriebs ist höchstens bis vm 21.30 Uhr
gestoitet.

Veronstoltungen im Mehrzweckroum müssen in der
Regel bis 24.00 Uhr beendet sein. Auf Antrog on die
Boukom mission ko nn ousnoh msweise eine Bewilligung
bis 02.00 Uhr ousgestellt werden.
Die Besucher müssen spötestens l5 Minuten noch
Ablouf der Bewilligungsfrist den Mehrzr¡¿eckroum
verlossen.
Hoben die Besucher den Mehrzweckroum 00.,l5 Uhr
nicht verlossen, wird die Gebühr für die Benützung des
Mehzr¡¿eckroums für den folgenden Tog im selben
Umfong ebenfolls in Rechnung gestellt. Die Gebühr wird
derjenigen Person ouferlegt, die dos Benützungsgesuch
unterschrieben hot.
Der Veronstolter sorgt für Ruhe und Ordnung im und um
dos Geböude. Jede unnötige Belösligung der
Nochborschoft durch Lörm ist zu vermeiden.

Zur jöhrlichen Houptreinigung wöhrend der
Sommerferien bleibt die Schulonloge zwei Wochen
geschlossen.
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Schöden

Vedusle

Ordnung

Hoftung

Versicherung

Art. 1l
l. Jede Beschödigung ist unvezüglich dem/der Schul-

houswort/in zu melden. Für den Schoden ist der Ver-
ursocher hoftbor. Konn dieser nicht ermiitelt wer-
den, so hoftet der Veronslolter, dem der
Verursocher ongehört.

2. Für Schöden ous eigenem Verschulden hoften die
Bewilligungsinhober.

3. Die Gemeinde übernimmt keine Hoftung für
Vereinsgeröte und -moteriol.

Wer Moteriol verliert oder nicht mehr zurückbringt, hoftet
für den Verlust und für die Folgen

Añ.12
ln sömtlichen Röumen und dem Spielplotz hoben die
Benützer für Ordnung und Reinlichkeit zu sorgen.

Art. 13

o) Die Gemeinde Ersigen lehnt ousdrücklich jede
Hoffpflicht bei Unföllen, Sochschöden und
Diebstöhlen ob, die Benüizern und Zuschouern
ewochsen könnten.

b) Die Benützung der Sportonlogen und der
Einrichiungen erfolgt in jedem Foll ouf eigene
Gefohr.

c) Solidorisch mit den Benützern hoften Vereine und
Orgonisolionen für olle von ihren Mitgliedern,
Veronstoltungsteilnehmern oder Zuschouern
verursochten Schöden im Rohmen der gesetzlichen
Hoftpflichtbestimmungen, wobei die benützten
Anlogen und Einrichiungen ols Mietsoche
bezeichnet werden.

Jedem Verein und Veronstolter wird desholb der
Abschluss einer Hoftpflichtversicherung empfohlen.
Vereinseigenes Moteriol ist ouf Kosten des Eigentümers
mindestens gegen Feuer zu versichern.
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Reporoturouftröge

Sch/uss- und
Ü b erg o ngsbes tim m unge n

Art. 15
Reporoturouftröge dürfen nur von den zustöndigen
lnstonzen erteilt werden.

Art. tó
Gegen olle Entscheide der Bewilligungsinstonz konn
innert 10 Togen noch Mitteilung schriftlich und
begründet Einsproche beim Gemeinderot erhoben
werden. Gegen Entscheide des Gemeinderotes konn
Verwoltungsbeschwerde beim Regieru ngsstottholteromt
Emmentol geführi werden.

lnkrofttreten Art. t7
Diese Benützungsverordnung triti mit dem Anhong I om
I . Jonuor 2017 in Kroft. Sie ersetzt olle bisherigen
Verordnungen über die Benützung der Schulonloge
Niederösch.

Soweít dieses Reglement für die Bezeîchnung von
Personen und Personengruppen nur die mönnliche Form
verwendef, sind dorunter ouch die Frouen zu verstehen.

Die Benützungsverordnung inklusive Anhong I der Schulonloge Niederösch wurde on
der Sitzung des Gemeinderotes Ersigen vom 24. Oktober 201 ó beroten und
genehmigt.

GEMEINDERAT ERSIGEN

Simon Werthmüller
Prösideni

Thomqs Bolsiger
Sekretör
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Anhong I

Benülzungsgebührentorif der Schulonloge Niederösch

1 .0 Mehrzweckroum Benützung
I .l Mehm¡¿eckroum

Togespouschole
Pouscholonsotz *l

2.0 Rosen- und Hortplolz Benülzung
2.1 Benulzung für Troining bis ló-jöhrig
2.2 BenüIzung ob I ó-jöhrig

Pouscholonsotz *l (lx pro Woche)

Fr. 20.00 pro stunde

Fr. I 50.00 pro Tos

Fr.225.OO pro Johr

grotis

Fr. 10.00 pro Lektion *1

Fr. 
.l50.00 

pro Johr

3.0 Vereinsveronslollungen mit Enrerbszwecken Ortsonsössige / pro Tog

3.1 Mehr¿¡¿eckroum inkl. Rosen- und Hortplotz I Tog Fr.300.00
(Aufwond Fr.75.00/h Houswort)

4.0 Sonslige Veronslollungen mil Erwerbszwecken Auswörlige / pro Tog
4.1 Mehrzweckroum inkl. Rosen und Hortplotz I Tog Fr. 400.00

(Aufwond Fr.75.00/h Houswort)

Abrechnung
Der/ die Schulhouswort/in führt den Benützungsropport und liefert die Doten der
Finonzverwoltung Ersigen zur Verrechnung ob.

*l Pouscholonsötze gelten für die Vereine sowie bei über 30 Lektionen im Johr
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Gemeindeverwaltung Ersigen
Bumendingenstrasse 1

Postfach 1 B

3423 Ersìgen

T 034 448 35 35

ìnfo@ersigen ch

www ersigen ch

Benülzungsgebührentorif der Schulonloge Ersigen

l 0 Singsool Benützung
1.1 Singsool

Pouscholonsotz*2

2.0 Turnhollen Benützung
2,I Benützung für Troining bis I ó-jöhrig
2.2Turnholle mit Gorderobe ohne Dusche

Pouscholonsotz*2 llx pro Woche)
2.3 Turnholle mit Gorderobe und Dusche

Pouschlonsalz*2 (1x pro Woche)

3.0 Gorderobe und Dusche (Preise pro Monnschofl)
3.1 Benützung für Troining bis I ó-jöhrig
3.2 Troining Erwochsene ob ló-jöhrig
3.3 Meisterschoftsspiele Erwochsene
3.4 Meislerschoftsspiele Junioren

4.0 Spezioltorife füt Sportverelne (Preise pro Monnschotl)
4.1 SCE Ewochsene (inkl. Meisterschoflsbetrieb)
4.2 Juniorlnnen (bis ìó-jöhrig) Troining

Juniorln nen Meisterschoftsbetrieb

Fr. 10.00 pro Lektion "ì

Fr. 150.00 pro Johr

grotis

Fr. 20.00 pro Lektion *ì

Fr. 250.00 pro Johr

Fr. 25.00 pro Leklion *l

Fr. 350.00 pro Jqhr

grotis

Fr, 10.00 pro Lektion tì

Fr. 30.00 pro Lektion *l

Fr. 10.00 pro Lektion +l

Fr. ó50.00 pro Johr

grotís

Fr. 200.00 pro Johr

5.0 Vereinsveronsloltungen mil Enrerbszwecken Orlsonsössige / plo Tog
5.1 Singsool I Tog Fr. 100.00-400.00
5.2 Turnholle ìTog Fr. 250.00 - 500.00

(Aufwond Fr.75.00/h Houswort)

6.0 Sonstige Veronslollungen mlt Erwerbszwecken Auswörtige / pro Tog
ó.ì Singsool pro Tog Fr. 250.00 - 500.00

ó.2 Turnholle pro Tog Fr. 400.00 - I '500.00
(Aufwond Fr./5.00/h Housworl)

7.0 Schule und Werkröume ousserholb des Schulbekiebes
Ortsonsössige pro Abend/pro Anloss (ohne Moteriol- und
Werkzeugbenützung) Fr. 30.00 / pro Anloss
Die Benützungsgebühr des Moteriols und der Werkzeuge wird von Follzu Foll

ongesetzt,

Abrechnung
Der Schulhouswort führt den Benützungsropport und liefert die Doten der
Finonzvewoltung Ersigen zur Verrechnung ob.

*l Lektion > 90 Minuten

*2 Pouscholonsötze gelten für die Vereine sowíe bei über 30 Lektionen im Johr
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